
Checkliste: Prävention, Beratung und Schlichtung – Ihre Aufgaben als Schwerbehindertenvertretung

	To do
	Check

	1. Prävention im Betrieb
	

	Prüfen, ob der Arbeitgeber seine Pflichten nach dem SGB IX vollständig erfüllt.
	

	Achten Sie darauf, frühzeitig in alle Präventionsmaßnahmen einbezogen zu werden, z. B. Ergonomie, Bildschirmarbeitsplätze, Lärm- oder Chemikalienschutz.
	

	Gesundheitsrisiken im Betrieb erkennen und Maßnahmen vorschlagen, bevor Probleme entstehen.
	

	Auch Beschäftigte beobachten, die noch nicht schwerbehindert sind, aber von Behinderung bedroht sein könnten (§ 2 Abs. 1 Satz 3 SGB IX).
	

	Teilnahme an Arbeitssicherheitsausschüssen oder Gesundheitsteams sicherstellen.
	

	Präventionsmaßnahmen dokumentieren und Erfolge sichtbar machen.
	

	Schulungen zu Prävention, Gesundheit und Inklusion mitgestalten und unterstützen.
	

	
	

	2. Beratung von Mitarbeitenden
	

	Schwerbehinderte und gleichgestellte Beschäftigte bei allen Fragen der Teilhabe beraten.
	

	Unterstützung bei der Antragstellung auf Feststellung einer Behinderung oder Gleichstellung leisten.
	

	Prüfen, ob ein Antrag Aussicht auf Erfolg hat, und ggf. an die zuständige Behörde verweisen.
	

	Ansprechpartner bei Behörden oder Integrationsämtern vermitteln.
	

	Kolleginnen und Kollegen über Rechte, Pflichten und Sonderregelungen (z. B. Zusatzurlaub, Kündigungsschutz) informieren.
	

	Mitarbeitende bei der beruflichen Wiedereingliederung nach Krankheit begleiten.
	

	Unterstützung bei der Planung von Arbeitsplätzen oder Arbeitszeiten für gesundheitlich beeinträchtigte Beschäftigte geben.
	

	
	

	3. Schlichtung und Konfliktmanagement
	

	Frühzeitig Konflikte erkennen, die aus Vorurteilen gegenüber schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen entstehen.
	

	Einzelgespräche mit allen Beteiligten führen, auch mit nichtbehinderten Mitarbeitenden.
	

	Konflikte objektiv analysieren und Lösungsvorschläge erarbeiten.
	

	Vermittlung zwischen Beschäftigten und Arbeitgeber bei Konflikten übernehmen.
	

	Lösungen prüfen: Anpassung der Aufgaben, Versetzung, flexible Arbeitszeiten oder ergonomische Maßnahmen.
	

	Teamgeist und gegenseitige Rücksichtnahme fördern.
	

	Aufkommende Konflikte früh dokumentieren, um Eskalationen zu verhindern.
	

	Kommunikation verbessern, indem die Schwerbehindertenvertretung als neutrale Ansprechperson präsent ist.
	

	
	

	4. Inklusionsvereinbarung und Zusammenarbeit mit dem Betriebs- oder Personalrat
	

	Prüfen, ob eine Inklusionsvereinbarung existiert; falls nicht, Initiative ergreifen (§ 166 SGB IX).
	

	Rollen und Zuständigkeiten der Schwerbehindertenvertretung im Betrieb klar definieren.
	

	Frühzeitige Einbindung in alle Präventionsverfahren sicherstellen, insbesondere beim Betrieblichen Eingliederungsmanagement (beM).
	

	Kooperation mit dem Betriebs- oder Personalrat intensivieren: Informationen zusammenführen und Synergien nutzen.
	

	Teilnahme an Sitzungen und Ausschüssen der betrieblichen Interessenvertretung wahrnehmen.
	

	Vereinbarungen dokumentieren, um Missverständnisse zu vermeiden.
	

	Ziele der Vereinbarung regelmäßig überprüfen und Anpassungen vorschlagen.
	

	
	

	5. Dokumentation und Nachweis
	

	Beratungsgespräche, Maßnahmen und Konfliktlösungen schriftlich dokumentieren.
	

	Alle Präventionsmaßnahmen festhalten und deren Wirksamkeit prüfen.
	

	Krankheits- und Belastungszeiten schwerbehinderter und gleichgestellter Beschäftigter im Blick behalten.
	

	Schriftliche Empfehlungen an den Arbeitgeber vorbereiten.
	

	Informationen vertraulich behandeln und nur mit Berechtigten teilen.
	

	
	

	6. Erfolgsgeschichten nutzen
	

	Fallbeispiele erfolgreicher Integration sammeln und archivieren.
	

	Erfolgreiche Maßnahmen im Betrieb kommunizieren, um Akzeptanz zu erhöhen.
	

	Positive Beispiele zur Motivation von Unternehmensleitung und Kollegenschaft nutzen.
	

	Erfolge sichtbar machen, um Vorurteile abzubauen und Toleranz zu fördern.
	

	
	

	7. Schulen und Sensibilisieren
	

	Mitarbeitende regelmäßig zu Themen wie Behinderung, Inklusion und Gleichstellung schulen.
	

	Führungskräfte gezielt sensibilisieren, um Verständnis für gesetzliche Pflichten zu schaffen.
	

	Workshops oder Informationsveranstaltungen initiieren.
	

	Neue Kolleginnen und Kollegen früh über Inklusionsmaßnahmen informieren.
	

	Feedback zu Schulungen einholen, um Angebote zu verbessern.
	

	
	

	8. Unterstützung bei Arbeitsbedingungen
	

	Arbeitsplätze auf Barrierefreiheit prüfen.
	

	Ergonomische Anpassungen vorschlagen.
	

	Flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice bei gesundheitlichen Einschränkungen fördern.
	

	Belastungen dokumentieren und dem Arbeitgeber Lösungen anbieten.
	

	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Nutzung technischer Hilfsmittel unterstützen.
	

	
	

	9. Rechtliche Hinweise
	

	Alle Maßnahmen und Empfehlungen auf Grundlage des SGB IX durchführen.
	

	Bei Konflikten oder Unsicherheiten rechtliche Beratung einholen.
	

	Rechte der Schwerbehindertenvertretung aktiv wahrnehmen: Anhörung, Teilnahme an Sitzungen, Initiativrecht bei Inklusionsvereinbarungen.
	

	Auf Vollständigkeit und Korrektheit der Informationen achten.
	

	
	

	10. Strategische Weiterentwicklung und Selbstreflexion
	

	Die eigene Arbeit der Schwerbehindertenvertretung regelmäßig evaluieren und Verbesserungspotenziale identifizieren.
	

	Jährlich prüfen, welche Maßnahmen besonders wirksam waren und wo Handlungsbedarf besteht.
	

	Rückmeldungen von schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten aktiv einholen.
	

	Netzwerke mit anderen Schwerbehindertenvertretungen, Integrationsämtern und Fachstellen pflegen.
	

	Fort- und Weiterbildungen gezielt nutzen, um fachlich auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
	

	Interne Ziele für das kommende Jahr definieren und priorisieren.
	

	Die eigene Rolle im Betrieb sichtbar machen und strategisch stärken.
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